
Umweltbezogene 

Stellungnahmen 

aus der frühzeitigen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 



1

Von:
Gesendet: Freitag, 16. August 2019 13:57
An:
Cc:
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren "Gewerbegebiet Laupheim-Ost II Teil 1" in 

Baustetten - Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrter , 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Übersendung der Planunterlagen. 
 
Die Gemeinde Burgrieden erhebt keine Einwendungen gegen die Planungen, sofern sichergestellt ist, dass dadurch 
keine Einschränkungen für die Biogasanlage und die Biogasaufbereitungsanlage sowie deren Betrieb entstehen. Wir 
gehen dabei davon aus, dass die ausgewiesene Grünfläche sich an den bekannten und in der Begründung 
beschriebenen Achtungsabständen orientiert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  

 
 

 
Gemeinde Burgrieden 
Rathausplatz 2 
88483 Burgrieden 
  

 

Kontakt: 
 
 

  
E-Mail:  
Internet: www.burgrieden.de  
 
 
 
 
 

Von:   
Gesendet: Montag, 29. Juli 2019 16:19 
Cc:  
Betreff: Bebauungsplanverfahren "Gewerbegebiet Laupheim-Ost II Teil 1" in Baustetten - Frühzeitige Beteiligung 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Von:
Gesendet: Montag, 26. August 2019 09:57
An:
Betreff: AW: Bebauungsplanverfahren "Gewerbegebiet Laupheim-Ost II Teil 1" in 

Baustetten - Frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Anlagen: 2019 07 29 Anschreiben E-Mail.pdf; 2019 07 26 SZ Öffentliche 

Bekanntmachung.pdf; 2019 07 01 GE Laupheim-Ost II Teil 1 
Geltungsbereich.pdf; 2019 06 24 GE Laupheim-Ost II Teil 1 
Planzeichnung.pdf; 2019 07 04 GE Laupheim-Ost II Teil 1 Festsetzung, 
Bauvorschriften, Begründung.pdf

Hallo , 
 
laut  soll das neue Gewerbegebiet biodivers gestaltet werden. 
Die uisproject GbR wurde damit beauftragt Maßnahmen auszuarbeiten, die die Biodiversität im geplanten 
Gewerbegebiet Laupheim-Ost II Teil 1 in Baustetten steigern. 
Die Ergebnisse der Untersuchung müssen abgewartet und ggf. im Bebauungsplan mit berücksichtigt werden. 
 
Vorab sollten von Seiten des Umweltamts folgende Festsetzungen zum Schutz der Biodiversität für die 
Bauleitplanung beachtet werden (Biodiversitätscheck von uismedia): 
 
 Naturnahe Gestaltung aller (Neben-)Flächen 
 Pflanzung standortheimischer Gehölze aus regionaler Herkunft 
 Möglichst umfassender Erhalt des Baumbestandes 
 Begrünung von Flachdächern, Tiefgaragen und Carports 
 Fassadenbegrünung 
 Naturnahe Dach- und Regenwasserbewirtschaftung (z. B. durch Versickerungsmulden) 
 Verringerung der Flächenversiegelung, Anlage von Fußwegen und Parkplätzen mit dauerhaft durchlässigen 
Belägen 
 Für größere Glasflächen am Bau sollten Vogelschutzglas oder durch Muster erkennbare Glasschreiben 
vorgeschrieben werden 
 Falls möglich wäre ein Hinweis auf § 9 LBO wünschenswert, der besagt, dass nichtüberbaute Flächen 
Grünflächen sein müssen (keine Schottergärten) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

 
Große Kreisstadt 
Amt für Tiefbau und Umwelt 
Marktplatz 1 
88471 Laupheim 
Telefon:  
Telefax:  
E-Mail  
www.laupheim.de 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Bebauungsplanverfahren "Gewerbegebiet Laupheim-Ost II Teil 1", Stadt Laupheim, 
Teilort Baustetten, Lkr. Biberach (TK 25: 7725 Laupheim)   
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 (1) BauGB  
 
Ihr Schreiben Az. Do vom 29.07.2019  
 
Anhörungsfrist 06.09.2019 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grund-
lage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungs-
vorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes  
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
 
Geotechnik  
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Löss unbekannter Mächtigkeit. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser  
 
Zur Planung sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Beden-
ken vorzutragen. 
 
 
Bergbau  
 
Bergbehördliche Belange sind nicht berührt.  
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Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise  
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
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Stadt Laupheim 
Stadtplanung 

 
 
Per E-Mail:  
CC:  

Tübingen 18.09.2019 

Name  

Durchwahl  

Aktenzeichen 21-15/2511.2-2305.3/013 

(Bitte bei Antwort angeben) 
 

 

 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Schreiben/E-Mail vom 29.07.2019 

 

 

A. Allgemeine Angaben 

 

Stadt Laupheim 
 

 Flächennutzungsplanänderung  

 Bebauungsplan „Gewerbegebiet Laupheim-Ost II Teil 1“ 

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

 sonstige Satzung 

 
 

B. Stellungnahme 

 

 Keine Anregungen oder Bedenken. 

 Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2. 
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1. Belange der Raumordnung / Bauleitplanung 

 

Da das geplante Gewerbegebiet für ortsansässige Firmen vorgesehen ist, werden 

keine Bedenken aus der Sicht der Raumordnung/Bauleitplanung vorgetragen. 

 

Es wird angeregt, bei den Planungen grundsätzlich flächensparend vorzugehen und 

beispielsweise anstatt evtl. großflächiger offener Parkplätze mehrgeschossige Park-

häuser in Erwägung zu ziehen. 

 

 

 

2. Belange des Immissionsschutzes 

 

Die Stadt Laupheim bittet um Stellungnahme zum Bebauungsplan "GE Laupheim Ost 

II Teil 1", Laupheim-Baustetten, in dem ein Gewerbegebiet (GE) neu ausgewiesen 

werden soll, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Biogasanlage „Bioenergie 

Laupheim“ als Störfallbetrieb befindet. Als für die Anlage zuständige Behörde sind 

aus unserer Sicht die Bereiche Störfall (Einhaltung angemessener Abstände) Lärm 

und Geruch bei der geplanten Gebietsausweisung zu berücksichtigen.  

 

Störfallrecht 

Von der Biogasanlage gehen Gefährdungen bei einem möglichen Störfall für die 

Nachbarschaft aus. Hierbei handelt es sich um Druckauswirkungen im Explosionsfall, 

giftige Gase bei Leckagen und Wärmestrahlungen durch Brandereignisse. Der Gefah-

renbereich durch diese Ereignisse wurde in früheren Gutachten mit ca. 130 m, ausge-

hend von den relevanten Anlagenteilen, ermittelt. Dieser Gefahrenradius erstreckt 

sich auf das geplante GE.  

Entsprechende Abstände nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz werden durch 

die Freihaltung eines Grünstreifens ausreichend berücksichtigt. Dieser ist im Textteil 

des Bebauungsplans unter Ziffer 1.6.3. und 5.2.6 sowie im Bebauungsplan selbst 

festgehalten.  

 

Es ist sicherzustellen, dass innerhalb des Sicherheitsabstandes auch zukünftig keine 

schutzbedürftigen Einzelgebäude wie z.B. großflächiger Einzelhandel mit hohem Pub-

likumsverkehr errichtet werden. 
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Immissionsschutz 

Aus der letzten Änderungsgenehmigung von 2013 liegen uns ein Lärm- und ein Ge-

ruchsgutachten der Fa. Müller-BBM vor. Diese Prognosen berücksichtigen den aktu-

ellen Stand der Anlage. 

 

Lärm: 

Aus dem Lärmgutachten Fa. Müller-BBM geht hervor, dass in unmittelbarer Nähe zur 

Anlage mit nicht unerheblichen Lärmemissionen durch Anlagenteile im Dauerbetrieb 

zu rechnen ist. Zudem entstehen durch den An- und Ablieferverkehr von Substraten 

mit Traktorgespannen (bis zu 100 An- und Abfahrten am Tag zur Erntezeit) und Fahr-

bewegungen durch Radlader auf der Anlage ganzjährig hohe Lärmbelastungen in un-

mittelbarer Nähe. Da sich das Gutachten in der Immissionsprognose nur auf zwei re-

levante Orte in 300 m bzw. 400 m bezieht sind genaue Voraussagen für die neue Ge-

werbefläche daraus nicht abzuleiten. Wir hegen auf Grundlage der uns vorliegenden 

Emissionsdaten jedoch Zweifel, ob die Lärmgrenzwerte der TA-Lärm für Gewerbege-

biete ohne zusätzlich bauliche lärmmindernde Maßnahmen (Lärmschutzwall, Lärm-

schutzwand…) eingehalten werden können.  

Genauere Aussage über die zu erwartenden Lärmimmissionen auf der neuen Gewer-

befläche kann nur durch ein erweitertes Lärmgutachten getroffen werden, indem zu-

sätzlich zu den Emissionen der Biogasanlage auch Zusatzbelastungen durch umlie-

gende Emittenten sowie der Straßenlärm berücksichtigt werden. – ein solches Gut-

achten wurde bisher noch nicht vorgelegt. 

 

Geruch: 

Zum Bebauungsplan wurde eine Geruchsimmissionsprognose von Lücking & Härtel 

GmbH (Berichtsdatum: 23.04.2019) erstellt. Uns liegt zudem ein Geruchsgutachten 

der Fa. Müller-BBM vom 22.11.2013 vor, welches die aktuellen Emissionsquellen 

sehr genau beschreibt.  

Im Vergleich der beiden Prognosen wird deutlich, dass die Emissionsquellen der Bio-

gasanlage nach Lücking & Härtel gegenüber den Angaben der Müller-BBM unter-

schätzt werden.  

Die offene Anschnittfläche ist für die Fahrsilokammer 1 im Durchschnitt zu klein be-

messen. Zudem wird bei allen Emissionsquellen von unbewegter Silage und dadurch 

von geringeren Geruchsemissionen ausgegangen. Aufgrund von täglicher Entnahme 

(je 2h/tägl) aus allen 3 Fahrsilokammern ist jedoch eine höhere Geruchsemission für 

bewegte Silage zu addieren. Auch die Feststoffdosiereinheiten wurden nur ruhend 

und nicht während der Einbringung berücksichtigt (2h tägl.). Weiterhin unterschätzt 
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werden die Vorgruben. Keine Berücksichtigung fand der Entnahmeplatz, sowie die 

Folienhauben der Lager 2 und 4. 

 

Dieser Vergleich weist darauf hin, dass in der Gesamtbelastung im Umkreis der Bio-

gasanlage von höheren Jahresgeruchsstunden ausgegangen werden kann, als der-

zeit durch Lücking & Härtel dargestellt. 

 

Auf Teilen der Gewerbefläche westlich der nach Störfallrecht freizuhaltenden Grünflä-

che kann mit über 20 % der Jahreshäufigkeit von Geruchsstunden gerechnet werden. 

Demzufolge ist davon auszugehen, dass die nach GIRL vorgegebenen Immissions-

werte von 15 % für Gewerbe- und Industriegebiete nicht eingehalten werden können. 

Berücksichtigt man den angrenzenden Außenbereich, wären im Einzelfall maximal 20 

% zulässig. Dieser Wert wird nach unserer Einschätzung auch durch zusätzliche ge-

ruchsmindernde Maßnahmen nicht zu erreichen sein. 

  

Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes und die sich daraus ergebende Ver-

pflichtung zur Einhaltung der entsprechenden Immissionswerte könnte sich eine Er-

weiterung der Biogasanlage als nicht mehr genehmigungsfähig erweisen.  

 

 

 

3. Belange der Landwirtschaft 

 

Durch das geplante Gewerbegebiet werden mind. 15 ha besonders hochwertige Flä-

che der produktiven Landwirtschaft entzogen, so dass landwirtschaftliche Belange 

von den Planungen betroffen sind. In den Unterlagen sind landwirtschaftliche Belange 

nicht näher dargestellt, so dass diese im Rahmen einer ggfs. erforderlichen Abwä-

gung unserer Auffassung nach nicht ordnungsgemäße Berücksichtigung finden kön-

nen. 

 

Die Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange ist aus landwirtschaftlich-fachlicher 

Sicht im Rahmen einer Abwägung umso bedeutender, je hochwertiger die betroffenen 

landwirtschaftlichen Flächen und je knapper landwirtschaftliche Flächen im Gebiet 

insgesamt sind. Grundsätzlich sind landwirtschaftliche Flächen im Landkreis Biberach 

aufgrund des verhältnismäßig hohen Viehbesatzes und einer nicht unerheblichen An-

zahl von Biogasanlagen als knapp anzusehen, wobei der Flächendruck aufgrund des 
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veränderten landwirtschaftlichen Fachrechtes aktuell noch weiter zunimmt. Die Aus-

weisung von mehr als 15 ha hochwertiger Ackerfläche verschärft diese Situation wei-

ter.  

 

Die Flächen im Bereich der Planungen wurden in der Wirtschaftsfunktionenkarte (Di-

gitale Flurbilanz) als Vorrangflur Stufe I eingestuft, somit handelt es sich um beson-

ders hochwertige landwirtschaftliche Flächen, die langfristig der Gesellschaft und den 

landwirtschaftlichen Betrieben zur Bewirtschaftung vorbehalten bleiben müssen. Die 

Vorrangflur I umfasst überwiegend landbauwürdige Flächen (gute bis sehr gute Bö-

den) mit geringer Hangneigung und auch Flächen, die wegen der ökonomischen 

Standortsgunst für den ökonomischen Landbau und die Ernährungssicherung unver-

zichtbar und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung unbedingt vorzubehalten sind. 

Umwidmungen, z.B. als Bauland, Verkehrsflächen, naturschutzrechtliche Ausgleichs-

flächen u.a.m. müssen ausgeschlossen bleiben. Für die Bewertung landwirtschaftli-

cher Flächen als Vorrangflur sind neben der natürlichen Bodengüte (Flächenbilanz-

karte) die Bewirtschaftungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung weiterer agrarstruk-

tureller Faktoren wie z.B. das Wegenetz oder die Größe der Bewirtschaftungseinhei-

ten von besonderer Bedeutung. 

 

Auch bei der Planung ggfs. naturschutzrechtlich erforderlicher planexterner Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind landwirtschaftliche Belange zu berücksichtigen, 

so dass hierfür keine weiteren hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen (Vorrangflur 

Stufe I und II) in Anspruch genommen werden. Ggfs. ist der Aufwertung vorhandener 

Biotopstrukturen sowie produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen der Vor-

zug zu geben.  

 

 

 

 

gez. 
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